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Interpellation 
„Welche Auswirkungen bringt die Ausscheidung von Zuströmberei-
chen für Grundwasserfassungen?" 

Der Regierungsrat wird ersucht, die nachfolgenden Fragen zu beantworten: 
1. In welchem Ausmass gedenkt die Regierung Zuströmbereiche auszuscheiden? Ist 
dies nur für besonders gefährdete Grundwasserfassungen angedacht oder soll dies aus 
dem Vorsorgegedanken flächendeckend erfolgen? 
2. Welche Nutzungseinschränkungen haben Zuströmbereiche? Wie wirkt sich das für 
die Landwirtschaft aus? Was bedeutet das für Grundstückbesitzer, insbesondere wenn 
ein Zuströmbereich im Siedlungsgebiet liegt? 
3. Wie hoch sind die erwarteten Kosten für die Ausscheidung von Zuströmbereichen? 
Wie setzen sich diese Kosten zusammen? Welche Kosten übernimmt der Kanton, wel-
che verbleiben bei den Wasserversorgern? In welchem Ausmass werden die Nut-
zungseinschränkungen abgegolten? 

Begründung 
Grundsätzlich ist unser Thurgauer Trinkwasser von sehr guter Qualität. Einige Trink-
wasserfassungen haben aber mit Rückständen, zum Beispiel durch Pflanzenschutzmit-
tel, zu kämpfen. 
Gemäss Medienmitteilung vom 18.Juni 2020 hat der Regierungsrat den Projektauftrag 
«Überprüfung der hydrologischen Grundlagen und rechtlichen Konformität der Grund-
wasserschutzzonen im Kanton Thurgau» dem Amt für Umwelt erteilt. Das Bundesge-
setz über den Schutz der Gewässer schreibt vor, das Grundwasser sei mit planerischen 
Massnahmen zu schützen. Das wichtigste Instrument des nutzungsorientierten planeri-
schen Grundwasserschutzes seien die Grundwasserschutzzonen. Gemäss Gewässer-
schutzverordnung seien die Kantone zudem in der Pflicht, bei besonders gefährdeten 
Grundwasserfassungen einen Zuströmbereich auszuscheiden. Dieser umfasst bei Fas-
sungen das Gebiet, aus dem rund 90% des geförderten Grundwassers stammt und ist 
in der Regel wesentlich grösser als die Grundwasserschutzzone. 
Im Kanton Thurgau wird das Trinkwasser zu rund 60 Prozent aus Quell- oder Grund-
wasserfassungen gewonnen. Für die rund 230 Fassungsanlagen im Kanton wurden die 
Grundwasserschutzzonen lediglich bei 53 Prozent rechtsgültig ausgeschieden, wobei 
diese die heutigen rechtlichen Anforderungen teilweise nicht mehr erfüllen. Zuströmbe-
reiche wurden im Kanton Thurgau bisher keine bezeichnet. 
Die Regierung hält in den Regierungsrichtlinien für die Legislatur 2020 bis 2024 fest, 
dass der Kanton sicherstellt, dass 90 Prozent der Trinkwassermenge aus Grundwasser-
fassungen durch Schutzzonen gesichert sind. 



Zur langfristigen Sicherung einer guten Trinkwasserqualität ist punktuell ein besserer 
Schutz des Zuströmbereichs, aus dem das geförderte Grundwasser mehrheitlich 
stammt, unabdingbar. Das Ausscheiden von Schutzzonen und Zuströmbereichen bringt 
jedoch verschiedene zusätzliche Nutzungseinschränkungen mit sich. Dies fällt vor allem 
bei den Zuströmbereichen ins Gewicht, da diese wesentlich grössere Flächen als die 
Schutzzonen betreffen. Bedachtes Handeln erscheint uns daher sehr wichtig! 

Dem Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt. 

Bischofszell, 07.08.2020 
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Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Interpellation von Franz Eugster und 
Andreas Opprecht 
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